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Antrag auf Begutachtung von Naturschutzflächen im Rahmen des ÖPULs
	
Bewirtschafter
	Zugehörige BBK
     
	Hauptbetriebsnummer
     
	Teilbetriebsnummer
     

	Familien- und Vorname des Bewirtschafters

     

	PLZ
     
	Ort

     
	Straße/Hausnummer

     

	Telefon

     
	Fax

     
	e-Mail

     


Betriebsdaten 
Teilnahme Naturschutzplan:      Ja  FORMCHECKBOX 
      Nein  FORMCHECKBOX 

	Feldstücks-nummer
	Feldstücksbezeichnung
	KG-Nr.
	Gst-Nr.
	WF-Fläche
	Biotop-bezeichnung
	Maß-nahme/ 
Code*

	
	
	
	
	ha
	ar
	m²
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     


* Mögliche Codes: WFR (Rotflächen), WFG (Gelbflächen), WFB (Blauflächen). Codebeschreibung siehe Rückseite!

Bitte sämtliche Beschreibungsfelder befüllen und GIS Hofkarte für die Begutachtung bereithalten bzw. diese bei der zuständigen Bezirksbauernkammer beantragen!

Letztmöglicher Antragstermin ist der 31. Mai. Ihr Antrag auf Begutachtung von Naturschutzflächen im Rahmen des ÖPULs wird nach Einlangen in der Umweltschutzabteilung zeitlich gereiht. Im Anschluss wird mit Ihnen Kontakt aufgenommen werden, um einen gemeinsamen Begutachtungstermin zu vereinbaren.

     ,      
_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
CODE Beschreibungen:

WFR (Rotflächen):

 WF-Rotflächen sind naturschutzfachlich wertvolle Vertragsflächen, auf denen einvernehmlich Auflagen zur Erreichung wichtiger naturschutzfachlicher Zielsetzungen erteilt werden.

WFG (Gelbflächen): 

WF-Gelbflächen sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, die vom Landwirt/ der Landwirtin als naturkundefachlich wertvolle Vertragsflächen mit einer einvernehmlich festgelegten Mindestgröße entsprechend den vereinbarten Auflagen bewirtschaftet werden. Die Vertragsfläche kann innerhalb der gesamten bestätigten Projektfläche jährlich wechseln.

WFB (Blauflächen): 

WF-Blauflächen sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, die primär dem Gewässerschutz dienen, in einem definierten Projektgebiet liegen und die vom Landwirt / der Landwirtin als wertvolle Vertragsfläche angegeben werden können. Für jedes Projektgebiet ist ein / sind mehrere spezifische Maßnahmenpaket(e) gemäß den gewässerökologischen bzw. naturkundlichen Zielsetzungen vorgegeben.

Auf den zuständigen Bezirksbauernkammern erhalten Sie die genauen Gebiete bzw. die einzelnen Auflagen zu den Blauflächen.

An das


Amt der Tiroler Landesregierung 


Abteilung Umweltschutz


Eduard-Wallnöfer-Platz 3


6020 Innsbruck
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Weiterführende Informationen: http://www.tirol.gv.at/umweltabteilung/naturschutz_start.html
AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG; ABT. UMWELTSCHUTZ
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